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1. Instanz

Aktenzeichen S 8 U 345/00
Datum 30.10.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 U 418/02
Datum 05.11.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom
30.10.2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Mit Berufskrankheitenanzeige vom 20.07.1992 und Arbeitgeber- anzeige vom
13.02.1995 wurde die Beklagte darÃ¼ber informiert, dass der KlÃ¤ger eine
Lumboischialgie auf die TÃ¤tigkeit als Berufskraftfahrer zurÃ¼ckfÃ¼hre. Im Hinblick
auf die Stellungnahmen des beratenden Arztes Dr.J. vom 02.09.1994 und der
GewerbeÃ¤rztin Dr.H. vom 15.03.1995 lehnte die Beklagte mit Bescheid vom
24.07.1995 die Anerkennung einer bandscheibenbedingten Erkrankung der
LendenwirbelsÃ¤ule im Sinne der Nr.2108 und 2110 der Anlage zur BKV als
Berufskrankheit ab.

Nach Widerspruch des KlÃ¤gers fÃ¼hrte der Technische Aufsichtsdienst der
Beklagten in der Stellungnahme vom 04.12. 1997 aus, im Beurteilungszeitraum
werde der Richtwert fÃ¼r eine gesundheitsgefÃ¤hrdende Belastung im Sinne der
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BK-Nr.2110 ebenso wie der BK-Nr.2108 unterschritten. Nach DurchfÃ¼hrung
weiterer Ermittlungen erklÃ¤rte der TAD in den Stellungnahmen vom 13.09. 1999
und 18.11.1999, die arbeitstechnischen Voraussetzungen fÃ¼r die BK-Nrn.2108
bzw. 2110 lÃ¤gen fÃ¼r den Zeitraum vom 1970 bis 1997 vor.

Der OrthopÃ¤de Dr.S. fÃ¼hrte im Gutachten vom 01.03.2000 aus, auf Grund der
klinischen und rÃ¶ntgenologischen Untersuchung und Wertung der MRT-Befunde sei
beim KlÃ¤ger das Bild einer Spondylosis hyperostotica zu diagnostizieren. Hierbei
handle es sich um ein schicksalhaftes Krankheitsbild ohne jeglichen Zusammenhang
mit beruflicher Exposition. Die beruflichen Einwirkungen seien als untergeordnet zu
betrachten.

Daraufhin wies die Beklagte den Widerspruch mit Widerspruchs- bescheid vom
23.11.2000 zurÃ¼ck. Das medizinische Krankheitsbild einer BK 2108/2110 sei nicht
erfÃ¼llt, da eine anlagebedingte AufbaustÃ¶rung vorliege, die die Beschwerden an
der WirbelsÃ¤ule verursache.

Hiergegen hat sich die Klage zum Sozialgericht Landshut vom 15.12.2000 gerichtet,
zu deren BegrÃ¼ndung der KlÃ¤ger ein Attest des OrthopÃ¤den Dr.H. vom
15.03.2001 Ã¼bersandt hat. Beim KlÃ¤ger bestÃ¼nden im Lumbalbereich
Degenerationen der Bandscheiben, insbesondere in HÃ¶he L 5/S 1, mit
Osteochondrose. Eine stÃ¤rkergradige Spondylose oder ein Morbus Forestier sei
zumindest auf den Aufnahmen von 1997 nicht nachweisbar. In einem weiteren
Attest vom 26.02.2002 fÃ¼hrte Dr.H. aus, im Segment L 4/5 bestÃ¼nden
stÃ¤rkergradige Degenerationen mit Osteochondrose und Spondylose, in gleicher
HÃ¶he eine stÃ¤rkergradige Spondylarthrose und mÃ¤Ã�ige Hyperlordose. Es
bestehe eine dorsolumbale Ã�bergangsstÃ¶rung mit Stummelrippe am BWK 12
sowie eine lumbosakrale Ã�bergangsstÃ¶rung mit Sakralisation von L 5.
Insbesondere die vertikalen Einwirkungen von GanzkÃ¶rperschwingungen im Sitzen
hÃ¤tten sich deutlich negativ auf die Bandscheibe L 4/5 und die Wirbelgelenke L 4/5
ausgewirkt. Die lumbosakrale Ã�bergangsstÃ¶rung sei nicht geeignet, die schweren
VerÃ¤nderungen im Segment L 4/5 zu bewirken. Hierzu erklÃ¤rte der OrthopÃ¤de
Dr.K. auf Anfrage der Beklagten in der Stellungnahme vom 16.04.2002, als
konkurrierende Ursachen fÃ¼r die Entstehung des Bandscheibenschadens L 4/5
seien eine lumbosakrale AssimilationsstÃ¶rung und die Steilstellung der
LendenwirbelsÃ¤ule und der unteren BrustwirbelsÃ¤ule nach abgelaufener
Scheuermannscher Erkrankung zu nennen. Die Gesamtheit der anlagebedingten
statischen VorverÃ¤nderungen reiche als wesentliche Teilursache fÃ¼r die
SchÃ¤digung der Bandscheibe aus. Im Ã�brigen sei ein belastungskonformes
Schadensbild nicht zu diagnostizieren, da belastungsadaptive Reaktionen in den
Ã¼brigen Segmenten der LWS und der unteren BWS fehlten.

Dr.H. hat im Attest vom 24.05.2002 erklÃ¤rt, die sicherlich relativ umschriebenen
Degenerationen im lumbosakralen Ã�bergang seien nach seiner Ansicht plausibel
dadurch entstanden, dass das unterste Glied in der Kette direkt die Hauptbelastung,
nÃ¤mlich die StÃ¶Ã�e von unten im Sitzen, abfangen mÃ¼sse.

Mit Urteil vom 30.10.2002 hat das SG die Klage abgewiesen. Neben dem Fehlen der

                               2 / 6



 

belastungsadaptiven Reaktionen seien Verursachungsalternativen im Sinne einer
lumbosakralen AssimilationsstÃ¶rung sowie ein Zustand nach abgelaufener
Scheuermannscher Erkrankung zu berÃ¼cksichtigen.

Hiergegen richtet sich die Berufung vom 27.12.2002; eine weitere AufklÃ¤rung des
medizinischen Sachverhalts sei erforderlich.

Die Beklagte erklÃ¤rte im Schreiben vom 28.03.2003, das Landessozialgericht
Nordrhein-Westfalen habe darauf hingewiesen, dass auch bei der BK-Nr.2110 ein
belastungskonformes Schadensbild zu fordern sei. Studien hÃ¤tte ergeben, dass
GanzkÃ¶rperschwingungen typischerweise neben einem maximalen
Bandscheibenschaden im Bereich des vierten LendenwirbelkÃ¶rpers auch
spondylotische VerÃ¤nderungen an der unteren und mittleren LendenwirbelsÃ¤ule
sowie am Ã�bergang zur BrustwirbelsÃ¤ule verursachten. Da beim KlÃ¤ger nur eine
isolierte Degeneration des Bandscheibenfaches L 4/5 vorliege, bestehe kein
belastungsadaptives Schadensbild. AuÃ�erdem bestÃ¼nden konkurrierende
Ursachen.

Der vom Senat zum Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen ernannte OrthopÃ¤de F. hat im
Gutachten vom 22.08.2003 zusammenfassend ausgefÃ¼hrt, bei nicht zu sichernder
Schadenslage und grÃ¶Ã�tenteils nicht erfÃ¼llten medizinisch-rechtlichen
Bedingungen kÃ¶nne die Anerkennung einer Berufskrankheit nach Ziffer 2110 nicht
empfohlen werden.

Der KlÃ¤ger stellt die AntrÃ¤ge aus dem Schriftsatz vom 06.03.2003.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den wesentlichen Inhalt der
beigezogenen Akten der Beklagten sowie der Klage- und Berufungsakten Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig, sachlich aber nicht
begrÃ¼ndet.

GemÃ¤Ã� Â§ 7 Abs.1 SGB VII sind VersicherungsfÃ¤lle ArbeitsunfÃ¤lle und
Berufskrankheiten. Berufskrankheiten sind Krankheiten, die die Bundesregierung
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates als Berufskrankheiten
bezeichnet und die Versicherte infolge einer den Versicherungsschutz
begrÃ¼ndenden TÃ¤tigkeit erleiden (Â§ 9 Abs.1 Satz 1 SGB VII). MaÃ�geblich ist
seit 01.12. 1997 die Berufskrankheitenverordnung (BKV) vom 31.10.1997
(Bundesgesetzblatt I S.26, 23). Als Berufskrankheit kommen grundsÃ¤tzlich nur
solche Erkrankungen in Betracht, die von der Bundesregierung als Berufskrankheit
bezeichnet und in die KV aufgenommen worden sind (Listenprinzip). Die Krankheit
muss durch eine versicherte TÃ¤tigkeit verursacht oder wesentlich verschlimmert
worden sein, d.h. die GefÃ¤hrdung durch schÃ¤digende Einwirkungen muss
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ursÃ¤chlich auf die versicherte TÃ¤tigkeit zurÃ¼ckzufÃ¼hren sein und die
Einwirkung muss die Krankheit verursacht haben (vgl. Bereiter-Hahn/Mehrtens,
Gesetzliche Unfallversicherung, Â§ 9 SGB VII Rdnr.3). Alle rechtserheblichen
Tatsachen mÃ¼ssen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorliegen
(vgl. BSGE 45, 285).

Der KlÃ¤ger begehrt die Feststellung einer Berufskrankheit im Sinne der Nr.2110
der Anlage zur BKV, also einer bandscheibenbedingten Erkrankung der
LendenwirbelsÃ¤ule durch langjÃ¤hrige vorwiegend vertikale Einwirkung von
GanzkÃ¶rperschwingungen im Sitzen, die zur Unterlassung aller TÃ¤tigkeiten
gezwungen haben, die fÃ¼r die Entstehung, die Verschlimmerung oder das
Wiederaufleben der Krankheit ursÃ¤chlich waren oder sein kÃ¶nnen.

Bandscheibenbedingte Erkrankungen der LendenwirbelsÃ¤ule sind weit verbreitet
und kommen in allen Altersgruppen, sozialen Schichten und Berufsgruppen vor.
Unter den beruflichen Einwirkungen stellt die langjÃ¤hrige (vorwiegend vertikale)
Einwirkung von GanzkÃ¶rperschwingungen im Sitzen eine besondere Gefahren-
quelle dar (vgl. Elster, Berufskrankheitenrecht, Nr.2110, Anm.I).

Nach den Ã¼berzeugenden AusfÃ¼hrungen des Technischen Aufsichtsdienstes der
Beklagten in den Stellungnahmen vom 13.09.1999 und 18.11.1999 steht zur
Ã�berzeugung des Senats fest, dass die arbeitstechnischen Voraussetzungen,
nÃ¤mlich die Einwirkung von GanzkÃ¶rperschwingungen, die zu
Resonanzschwingungen des Rumpfes und der WirbelsÃ¤ule fÃ¼hren und auch
Torsionen der Wirbelsegmente sowie Segmentverschiebungen veranlassen
kÃ¶nnen, gegeben waren.

Da fÃ¼r bandscheibenbedingte Erkrankungen eine multifaktorielle Verursachung
typisch ist und die Entstehung oder Verschlimmerung vielfach geprÃ¤gt ist durch
das Zusammenwirken von endogenen und exogenen Faktoren, ist fÃ¼r die
Anerkennung als Berufskrankheit neben der BerÃ¼cksichtigung der Art, Dauer und
IntensitÃ¤t der Exposition, wie sie nach den Stellungnahmen des Technischen
Aufsichtsdienstes gegeben war, ein fÃ¼r die nachgewiesene Einwirkung
charakteristisches, zumindest mit der Einwirkung konformes Krankheits- und
Schadensbild erforderlich (SchÃ¶nberger-Mehrtens-Valentin, Arbeitsunfall und
Berufskrankheiten, 7. Auflage 2003, S.575 ff., 577 ).

Wie der Ã¤rztliche SachverstÃ¤ndige Dr.F. im Gutachten vom 22.08.2003
Ã¼berzeugend erlÃ¤utert hat, ist eine bandscheibenbedingte Erkrankung der
LendenwirbelsÃ¤ule nicht mit Sicherheit festzustellen. In den Befundberichten vom
29.03.1999 und 15.02. 2000, beigezogen im rentenversicherungsrechtlichen
Klageverfahren, konnte Dr.H. keinen neurologischen Befund erheben. Auch Dr.S.
hat im Gutachten vom 01.03.2000 darauf hingewiesen, dass nur ein Pseudo-
LasÃ¨gue zu finden war, Zeichen einer eindeutigen NervenwurzelschÃ¤digung sich
aber nicht ergaben. Dr.L. hat im Gutachten vom 04.12. 2000 im
Rentenstreitverfahren keine SensibilitÃ¤tsstÃ¶rung, sondern nur einen Pseudo-
LasÃ¨gue beschrieben. Diese Feststellungen wurden durch die Untersuchung durch
Dr.F. bestÃ¤tigt. Es ergaben sich keine segmentalen SensibilitÃ¤tsstÃ¶rungen, die
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GefÃ¼hlsabschwÃ¤chung an der AuÃ�enseite des rechten Oberschenkels entsprach
dem Krankheitsbild einer Hautnervenreizung, schwach auslÃ¶sbare Beinreflexe und
SensibilitÃ¤tsstÃ¶rungen der HÃ¤nde sprachen fÃ¼r eine Polyneuropathie, dagegen
nicht fÃ¼r eine der bandscheibenbedingten Erkrankung der LendenwirbelsÃ¤ule
entsprechende Schadenslage.

Die bildtechnisch nachweisbaren VerÃ¤nderungen Ã¼berschreiten das
altersdurchschnittlich zu erwartende AusmaÃ� nur ganz knapp. Beim KlÃ¤ger liegt
lediglich ein deutlicherer VerschleiÃ�schaden der fÃ¼nften Lendenbandscheibe vor,
der aber nur mit einer Bandscheibenprotrusion verbunden ist. Protrusionen treten,
so Dr.F. , bei praktisch jedem Menschen ab dem dritten Lebensjahrzehnt auf.

Weiter weist Dr.F. darauf hin, dass die Lokalisation der VerÃ¤nderungen mit der
beruflichen Einwirkung nicht korreliert. Auszugehen ist davon, dass
Fahrzeugschwingungen die gesamte LendenwirbelsÃ¤ule betreffen, vermehrt die
unteren Segmente, wÃ¤hrend in den oberen und mittleren Segmenten die
Einwirkungen auf Grund der eigenstÃ¤ndigen SchwingungsdÃ¤mpfung der
LendenwirbelsÃ¤ule geringgradiger ausgeprÃ¤gt sind. Insofern wÃ¤re ein
mehrsegmentaler Befall in von unten nach oben abnehmender IntensitÃ¤t zu
fordern. Beim KlÃ¤ger ist aber die zweite Bandscheibe leicht und die fÃ¼nfte
Bandscheibe stÃ¤rker verschmÃ¤lert. Die dazwischen liegenden beiden
Bandscheiben sind gut weit, sodass ein belastungskonformes Krankheitsbild nicht
zu verzeichnen ist. DarÃ¼ber hinaus sind an der HalswirbelsÃ¤ule und am
Ã�bergang von der Hals- zur BrustwirbelsÃ¤ule deutlich mehr Segmente betroffen,
als an der LendenwirbelsÃ¤ule. Am Ã�bergang von der Hals- zur BrustwirbelsÃ¤ule
besteht sogar ein Bandscheibenvorfall.

Aus dem Leistungsauszug der AOK ergibt sich, dass der KlÃ¤ger bereits 1967 wegen
einer Lumbago arbeitsunfÃ¤hig war, also schon deutlich vor Beginn der die
WirbelsÃ¤ule belastenden BerufstÃ¤tigkeiten 1970. Damit ist ein zeitlicher
Zusammenhang zwischen erster BehandlungsbedÃ¼rftigkeit und beruflicher
Belastung nicht gesichert.

Hinzu kommt, dass drei wesentliche konkurrierende Verursachungs- mÃ¶glichkeiten
von Dr.F. festgestellt werden konnten: einmal sind Schmorlsche KnÃ¶tchen im
ersten und zweiten LendenwirbelkÃ¶rper zu sehen, laut dem
kernspintomographischen Befund ein weiteres Schmorlsches KnÃ¶tchen im
fÃ¼nften Segment. Unter Schmorlschen KnÃ¶tchen versteht man Deck- und
GrundplatteneinbrÃ¼che durch Verlagerung von Bandscheibengewebe wÃ¤hrend
des Wachstumsalters. Beim KlÃ¤ger bestand also eine Scheuermannsche
Erkrankung, die auch an der BrustwirbelsÃ¤ule eindeutige Residuen in Form von
Keilwirbeln hinterlassen hat. Auch dort sind vereinzelt kleinere Schmorlsche
KnÃ¶tchen zu sehen. Durch diese Verlagerung von Bandscheibengewebe in die
WirbelkÃ¶rper erklÃ¤rt sich, wie Dr.F. erlÃ¤utert, die Entwicklung von
Bandscheibeneinengungen. Insbesondere im kernspintomographischen Befund vom
09.04.1999 sind die Residuen der Scheuermannschen Erkrankung klar und
eindeutig beschrieben.
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Weiter leidet der KlÃ¤ger an Purin- und FettstoffwechselstÃ¶rungen, wie sich aus
den Befunden, die der Allgemeinarzt Dr.R. mitgeteilt hat, und dem
Entlassungsbericht vom Heilverfahren in O. vom 26.05.1998 bis 23.06.1998 ergibt.
Sowohl Entgleisungen des Purinstoffwechsels als auch eine HypercholesterinÃ¤mie
und HypertriglyzeridÃ¤mie sind ursÃ¤chlich fÃ¼r die Entwicklung von
BandscheibenschÃ¤den.

Zudem deutet, so Dr.F. , der Befall der HalswirbelsÃ¤ule einschlieÃ�lich des
Ã�bergangs zur BrustwirbelsÃ¤ule von degenerativen VerÃ¤nderungen darauf hin,
dass hier eine degenerative Entwicklung aus innerlicher Ursache ablÃ¤uft. DafÃ¼r
sprechen auch die von Dr.H. festgestellten VerschleiÃ�erscheinungen der HÃ¼ft-
und Kniegelenke.

Insgesamt sind daher die Voraussetzungen fÃ¼r die Anerkennung einer
Berufskrankheit nach Nr.2110 der Anlage zur BKV nicht gegeben.

Die Kostenentscheidung richtet sich nach Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Nrn.1 und 2 SGG liegen
nicht vor.

Erstellt am: 17.02.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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